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(54) Gummituch mit einer Metall- oder Kunststoffträgerplatte

(57) Die Erfindung besteht aus der besonderen
Ausbildung mindestens eines Endes eines Gummitu-
ches mit einer Trägerplatte, die üblicherweise aus einer
Metallplatte (1) besteht. Gemäß dieser Ausbildung wird
mit der Deckschicht (4) die darunter liegende Gewebe-
schicht (3) zusammen mit dem Ende der Trägerplatte

(1) in abgewinkelter Form in die Zylindergrube einge-
führt. Dadurch wird ein Eindringen von Flüssigkeit in den
Gummischichtaufbau verhindert und die Gefahr eines
Ablösens von Schichten erheblich reduziert, so dass die
Lebensdauer im Vergleich zu bekannten Metallgummi-
tüchern verlängert wird (Fig. 3).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Gummituch mit einer
Metall- oder Kunststoffträgerplatte bestehend aus meh-
reren Schichten, insbesondere zum Bespannen eines
Übertragungszylinders einer Offset-Druckmaschine.
[0002] Es ist allgemein bekannt, auf Übertragungszy-
lindern, die auch Gummituchzylinder genannt werden,
Gummitücher aufzuspannen, deren Enden in die
Spannkanäle bzw. Zylindergruben eingeführt und dort
befestigt werden. Um die Kanalbreite möglichst klein zu
halten, werden in neuerer Zeit Gummitücher verwendet,
die aus einem mehrlagigen Schichtaufbau bestehen.
Diesen Schichten umfassen eine Deckschicht, die ein-
färbbar ist und zur Übertragung eines Druckbildes mit
einem Druckträger, d.h. einer Papierbahn in Kontakt
steht. Desweiteren werden kompressible Schichten und
nicht dehnbare Schichten verwendet. Bei den kompres-
siblen Schichten handelt es sich um Materialien mit Luft-
einschlüssen und bei den nicht dehnbaren Schichten
üblicherweise um Gewebe bzw. Gewebeschichten. Es
ist vorteilhaft, unterhalb der druckenden Deckschicht ei-
ne nicht dehnbare Schicht anzuordnen und unterhalb
der nicht dehnbaren Schicht eine kompressible Schicht.
Jedoch können auch andere Schichtfolgen verwendet
werden und es können auch mehrere kompressible und
nicht dehnbare Schichten eingesetzt werden.
[0003] Werden bei den bekannten Drucktüchern mit
starren Trägerplatten, die kurz Metallrückengummitü-
cher genannt werden, lediglich die nicht von dem Gum-
mischichtaufbau bedeckten Enden in den Zylinderkanal
eingeführt, besteht die Gefahr, dass infolge der Kräfte-
einwirkung im Kanalbereich während des Druckvorgan-
ges sich einzelne Schichten von der Trägerplatte lösen.
Insbesondere besteht die Gefahr, dass sich die druk-
kende Deckschicht ablöst.
[0004] Aus der DE 101 17 409 A1 st es bereits be-
kannt, ein Drucktuch zu verwenden, bei dem die Gum-
mischicht ebenfalls aus mehreren Lagen besteht, wobei
mindestens ein Ende des Gummituches versiegelt ist.
Der Versiegler erstreckt sich über die Gesamthöhe der
Materialstärke des Gummischichtaufbaues und be-
deckt ebenso infolge seines etwa dreieckförmigen
Querschnittes teilweise die freien Enden der in die Zy-
lindergrube einzuführenden Metallschicht bzw. Träger-
platte. Durch diese Anordnung wird insbesondere ver-
hindert, dass beim Druckvorgang Flüssigkeiten in die
Gewebeeinlage eindringen oder unterhalb der obersten
Schicht eine Ablösung dieser Schicht verursachen. Bei
extremen Beanspruchungen kann eine Beschädigung
des Versieglers auftreten oder infolge sehr hoher Kräfte
an den Gummituchenden das Ablösen einzelner
Schichten die Lebensdauer derartiger Gummitücher im
Vergleich zu den konventionellen Gummitüchern ohne
starre Trägerschicht erheblich verkürzen.
[0005] Es ist deshalb Aufgabe der Erfindung, ein
Gummituch mit einer starren elastischen Trägerplatte,
insbesondere einer metallischen Trägerplatte, so zu ge-

stalten, dass an den Enden des Gummischichtaufbaues
sowohl ein Eindringen von Flüssigkeiten verhindert wird
als auch die Gefahr eines Abhebens verschiedener
Schichten in diesem Bereich erheblich reduziert wird
und dennoch soll die erforderliche Kanalbreite im Ver-
gleich zu den Kanalbreiten, die für konventionelle Gum-
mitücher benötigt werden, erheblich kleiner sein.
[0006] Diese Aufgabe wird durch die Anwendung der
kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 gelöst.
[0007] Vorteilhafte Weiterbildungen ergeben sich aus
der Beschreibung in Verbindung mit den Zeichnungen.
[0008] In diesen zeigen:

Fig. 1 ein Ende eines Gummituches mit einer starren
Trägerplatte in abgewinkeltem Zustand,

Fig. 2 eine Ausbildung des Gummituchendes gemäß
der Erfindung und

Fig. 3 eine bevorzugte Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Gummituches mit starrer ela-
stischer Trägerschicht.

[0009] Fig. 1 zeigt ein Gummituch mit einer elasti-
schen starren Trägerplatte. Vorzugsweise wird für diese
Trägerplatte ein Metall verwendet, d.h. diese Träger-
platte kann eine herkömmliche Blechplatte sein, die im
nachfolgenden mit der Ziffer 1 bezeichnet wird.
[0010] Üblicherweise ist oberhalb der Trägerplatte ei-
ne kompressible Schicht 2 angeordnet und oberhalb der
kompressiblen Schicht 2 wird eine nicht dehnbare
Schicht verwendet, die aus einzelnen Fäden oder aus
einer Gewebeschicht 3 bestehen kann, die eine nicht
dehnbare Einlage bietet. Auf der Trägerschicht 3 befin-
det sich eine Deckschicht, d.h. die druckende Schicht
des Gummituches 10, die in Berührung mit einem nicht
dargestellten Druckträger zwecks Übertragung des
Druckbildes steht. In der Ausführungsform gemäß Fig.
1 wird unterhalb der kompressiblen Schicht 2 eine wei-
tere Gewebeeinlage bzw. Gewebeschicht 5 verwendet,
wodurch das Dehnungsverhalten des Schichtaufbaues
optimiert werden kann. Es verstehe sich, dass im Rah-
men der Erfindung auch Gummitücher mit einer Träger-
platte verwendet werden können, die einen anderen
Schichtaufbau aufweisen, d.h. die im Vergleich zu der
Darstellung gemäß Fig. 1 andere Schichtfolgen aufwei-
sen können und auch die Anzahl der verwendeten
Schichten kann entsprechend des jeweiligen Anwen-
dungsfalles größer oder kleiner sein als in Fig. 1 darge-
stellt.
[0011] In Fig. 1 ist das Gummituch 10 mit seiner Trä-
gerplatte in abgewinkelter Form dargestellt, die sich für
das Fixieren der Enden des Gummituches auf einem
nicht dargestellten Gummituchzylinder (Offsetzylinder)
ergibt. Werden die Enden des Gummituches mit Träger-
platte in der in Fig. 1 dargestellten Weise, d.h. mit allen
Schichten zusammen mit der Trägerplatte 1 abgewin-
kelt, so ist eine relativ große Kanalbreite in dem Gum-

1 2



EP 1 543 988 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

mizylinder erforderlich, insbesondere wenn beide En-
den des Gummituches 10 in der in Fig. 1 dargestellten
Weise abgewinkelt werden.
[0012] Im Rahmen der Erfindung wird deshalb nur ein
Teil der Schichten auf der Trägerplatte 1 abgewinkelt
und zusammen mit den Enden der Trägerplatte 1 in den
Kanal des Gummizylinders eingeführt. In Fig. 1 wird die
untere Gewebeschicht 5 (Fig. 1) nicht über den Endbe-
reich des Gummituches 10 geführt, sondern in dem ab-
gewinkelten Bereich. Bereits durch diese erfindungsge-
mäße Maßnahme ist es möglich, im Vergleich zu der
Ausführungsform gemäß Fig. 1 die Kanalbreite des
Gummituchzylinders zu verkleinern, ohne dass dies
nachteilige Auswirkungen hat. Insbesondere ist nicht zu
befürchten, dass Feuchtigkeit in den Gummituch-
schichtaufbau eindringt oder eine Trennung der einzel-
nen Schichten im Endbereich des Gummituches 10
frühzeitig auftritt.
[0013] Eine besonders vorteilhafte und bevorzugte
Ausführungsform im Rahmen der Erfindung ist in Fig. 3
dargestellt. Auch in Fig. 3 wird ein Gummituch 10 mit
einer Trägerplatte 1 verwendet, auf der eine untere Ge-
webeschicht 5, darüber eine kompressible Schicht 2
und auf der kompressiblen Trägerschicht 2 eine weitere
Gewebeschicht 3 verwendet und letztlich darüber die
druckende obere Deckschicht 4. Somit ist erkennbar,
dass sich der grundsätzliche Schichtaufbau des Gum-
mituches 10 in Fig. 3 nicht von dem Schichtaufbau der
in den Fig. 1 und 2 dargestellten Gummitüchern 10 un-
terscheidet. Der erhebliche Unterschied liegt erfin-
dungsgemäß darin, dass bei dem Schichtaufbau ge-
mäß Fig. 3 lediglich die Deckschicht 4 und die unterhalb
der Deckschicht angeordnete Gewebeschicht 3 sich na-
hezu bis an das Ende der Trägerplatte 1 erstreckt, wäh-
rend die in den Fig. 1 und 2 gezeigten kompressiblen
Schichten 2 und Deckschichten 5 lediglich bis an den
Bereich der Abkantung erstrecken. Dadurch ist es mög-
lich, lediglich die verhältnismäßig dünne Deckschicht 4
und die ebenfalls verhältnismäßig dünne obere kom-
pressible Schicht 3 zusammen mit den Enden der Trä-
gerplatte 1 in abgewinkelter Form in den Zylinderkanal
einzuführen und dort zu fixieren. Im Rahmen der Erfin-
dung ist es in vorteilhafter Weise möglich, lediglich ein
Ende des Gummituches 10 erfindungsgemäß auszubil-
den. Vorzugsweise ist dieses Ende das sogenannte vor-
auslaufende Ende des Gummituches, das bekanntlich
am kritischsten ist, was die Beschädigung des Gummi-
tuchschichtaufbaues betrifft. Jedoch kann auch im Rah-
men der Erfindung das zweite Ende, d.h. das sogenann-
te nachlaufende Ende erfindungsgemäß ausgebildet
werden und in dieser Form zusammen mit dem voraus-
laufenden Ende in der Zylindergrube fixiert werden.
[0014] Aus der vorangegangenen Beschreibung und
den Darstellungen gemäß Fig. 1 bis 3 ist erkennbar,
dass bereits bei der Ausbildung des Gummituches 10
gemäß Fig. 2 die Kanalbreite eines Übertragungszylin-
ders erheblich reduziert werden kann im Vergleich zu
einer Ausführungsform gemäß Fig. 1, bei der eine grö-

ßere Kanalbreite erforderlich ist. Letztlich kann die Ka-
nalbreite die geringste Breite aufweisen, wenn ein Gum-
mituch gemäß Fig. 3 verwendet und lediglich ein Ende
des Gummituches gem. Fig. 3 ausgebildet ist, wobei
vorzugsweise das vorauslaufende Ende des Gummitu-
ches hierfür herangezogen wird und das andere, d.h.
das nachlaufende Ende beispielsweise gemäß Fig. 1
ausgebildet ist.
[0015] Es ist jedoch auch möglich, das vorauslaufen-
de Ende gemäß Fig. 3 auszugestalten und das nach-
laufende Ende gemäß dem eingangs geschilderten
Stand der Technik auszugestalten, d.h. lediglich die Trä-
gerplatte 1 abzukanten und in die Zylindergrube einzu-
führen, während alle Schichten - einschließlich der
Deckschicht - kürzer sind, d.h. nicht in die Zylindergrube
eingeführt werden. In diesem Fall ist eine Versieglung
gemäß dem Stand der Technik zweckmäßig. Es ver-
steht sich, dass in diesem Fall eine Restgefahr besteht,
dass am nachlaufenden Ende des Gummituches trotz
Versieglung beispielsweise Flüssigkeiten in den
Schichtaufbau eindringen können. Jedoch wird dadurch
ein guter Kompromiß erreicht im Vergleich zu dem
Schichtaufbau gemäß dem angeführten Stand der
Technik, denn die Ausbildung der vorauslaufenden Kan-
te des Gummituches gemäß der Erfindung beseitigt die
kritischste Gefahr, so dass nun durch die einseitige Aus-
bildung des Gummituches gemäß den Darstellungen ei-
ne erhebliche Verlängerung der Lebensdauer des Gum-
mituches erreicht wird.
[0016] Die Deckschicht kann aus Gummi oder Polyu-
rethan bzw. vergleichbaren Materialien bestehen. Die
Gewebeschicht kann alternativ aus Hartgummi bzw. Po-
lyurethan und vergleichbaren Materialien bestehen. Die
kompressible Schicht kann aus Gummi, Polyurethan
oder vergleichbaren Materialien bestehen. Die Träger-
schicht kann aus metallischen oder nichtmetallischen
Materialien bestehen. Die Beschichtung kann aus einer
PET-Folie vergleichbaren Folien, Gummierung, Polyu-
rethan, Lack oder vergleichbaren Materialien bestehen.

Patentansprüche

1. Gummituch mit einer Metall- oder Kunststoffträger-
platte bestehend aus mehreren Schichten insbe-
sondere zum Bespannen eines Übertragungszylin-
ders einer Offsetdruckmaschine, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Deckschicht (4) und die unter-
halb der Deckschicht (4) angeordnete nicht dehn-
bare Schicht (3) mindestens eines Ende des Gum-
mituches (10) einführbar sind und zumindest ein
Teil (5) der übrigen Schichten (2) nicht in die Zylin-
dergruben eingeführt werden und im Bereich der
abgewinkelten Trägerplatte (1) enden.

2. Gummituch nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Deckschicht (4) und die obere
Gewebeschicht (3) zusammen mit der Trägerplatte
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(1) in abgewinkelter Form in eine Zylindergrube ein-
führbar sind, während die kompressible Schicht (2)
vorher im abgewinkelten Bereich endet.

3. Gummituch nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zusammen mit der Trägerplatte (1)
die kompressible Schicht (2), die obere Gewebe-
schicht (3) und die Deckschicht abgewinkelt und in
die Zylindergrube einführbar sind, während die un-
tere Trägerschicht (5) am abgewinkelten Bereich
enden (Fig. 2)

4. Gummituch nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Deckschicht aus Gummi oder Polyurethan bzw. ver-
gleichbaren Materialien besteht.

5. Gummituch nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ge-
webeschicht alternativ aus Hartgummi bzw. Polyu-
rethan und vergleichbaren Materialien besteht.

6. Gummituch nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die kom-
pressible Schicht aus Gummi, Polyurethan oder
vergleichbaren Materialien besteht.

7. Gummituch nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Trä-
gerschicht aus metallischen oder nichtmetallischen
Materialien besteht.

8. Gummituch nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Be-
schichtung aus einer PET-Folie vergleichbaren Fo-
lien, Gummierung, Polyurethan, Lack oder ver-
gleichbaren Materialien besteht.
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